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SOZIALG ERICHT REGENSBURG
I n dem Antragsverfahren

- Antragsteller -

Proz.-Bev.:
Rechtsanwälte Treutler u.Koll., Prüfeninger Straß€ 62, 93Mg Regensburg - 627 f2O15-
IVMK.

gegen

Deutsche Rentenversbherung Bund, vertreten durch das Direktorium, Ruhrstraße 2,
1 0709 Borlin - 2304-"107 44-7394r'.214 -
- Antragsoegnerin -

er'lä391 der Vorsitrende der 2. Kammer, Vizepräsident des Sozialgerichts Pozner, ohne
mündliche Verhandlunt, am 12. Juni 2015 folgenden

Beechluse:

l. Die aufuchiebende Wirkung des Widercpruches vom 22.o4.2015 gegen den Be-

scfieid der Antregsoegnerin vom 13.04.2015 witd bis zum Abscftluss des lMlder-

Epruchsverfährens angeordnet.

Dic Antragsgcgnerin trägt die Kosten des Vedahrens-

Der Streitwert wird auf 15.294,05 Euro festges€bt.

il.

ilr.
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Grtlnde:

Zwischen den Be(eiligten ist im Rahmen des einstvueiligen RechtsschuEes str€itig, ob

hinsichtlich eines Beitr'rgsbescheides der Antragsgegnerin die aufschiebende Wirkung

anzuodnen ist.

hatte ab 01.03.2011 in des Geweöe

,,Vertrieb von Eleklrogerräten sowie über lntemet' und seit 05.05.2011 zusätzlich das Ge-

weöe ,,Einzelhendel von Elektrogeräten, Hausmeisterservioe" und seit 01 .01 ,2012 auch

das Gewerbe 
"Kabelvedeger 

im Hochbau (ohne Arcchlussarbeiten), Montage von Photo-

voltaikanlagen und andere Hilfstätigkeit€n an der Baustelle" gemeldet. Herm!
f war mit Bescheid des Landratsamtes f vom 28.03.2013 die Aus-

übung des Gerrerbes ,Vertrieb von Elektrcgeräten sowie über Inteme{, Eirzelhandd von

EleKrogerä(en, Hau6nreisteßervice, Kabelvsrleger im Hochbau (ohne Anschlussarbei-

ten), Monate von Photovoltaikanlagen und andd€ Hilfetät[keiten an der Baustelle'' sourie

jede weitere eelbständige Geweöeausübung und jegliche Tätigkeit als Geschäffsführer

und Betriebsleiter im Goltungsbereich der Geu€rbeordnung untersagt woden. Herr

f wurCe vom tlauptsollamt (HZA) Regensburg am 14.11.20,| 3,29.01.2o14 urü

am 05.02.2014 auf ver3chiedencn Baustellen bei einer Prütung gemäß g 2 ff. des Geset-

zes aJr Bekämpfung d,3r Schwazarbeit (SchwärzArbG) ange*roffen. Bel den Kontrollen

am 29.01.20'14 und am 05.02.20'14 war er bei Tätlgkeiten auf Baustellen der Firmal
tatio. Henf betreibt unter der vorgenann-

ten Firmä einen EleKroeinzelhandel mit EleKroinslallation. Dern HZA gegenilber gab l{en

I "n, 
auf den Baustellen als EleKriker tätig gervesen zu sein. Hen f

hatte dem Ast für sein€ Tätilkeiten Rechnungen auegestellt, die einen 
"Preis" 

pm Stunde

von 23,50 bzw. 26 Euro auswiesen und mit 
"Regie, 

Kabelverlegung und Hilfstlltigkeiten an

der Baustelle" umschrir:ben warcn. Die R€chnungen wurd6n beginnend mit den Tätigkei-

;ff :1';:::ilä:T.,::äTl;"mi::ffi T,ffi l"::ffi :l'
tigt. Den Tätigkeiten dr's Hermfdie zur Ausstellungen der Rechnungen l(lh.-

t6n, lagen keine schrifrlichen Verträge zu Grunde.
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Die Fegtstellungen de$ HZA führten zu einer Betriebsprüfung nech S 2gp Viertes Buch

Sozielges.Ebuch (SGB lV) durch die Ankägsgegnerin (Ag). Die Ag hörte den Ast mit

Schreiben vom 09.02.2015 zu ihrrr Absicht an, Nachforderungen zur Sozialversicherung

in Höhe von insgesamt 45.882,15 Euro zu erhebcn. Hiezu nahmen die Bevollmächtiglen

des Ast mit Schrdben vom 27.03.2015 Steltung.

Mit Bescheid vom 13.04.2015 setrte die A9 fitr die Zeit vom 0i.O1,ZO1Z bis 28.02.2014

Nechforderungen zur $ozialversicherung in Höhe von 45.882,1S Euro fest. Darin enthal-

ten waren Säumniszrcchlägc nach g 24 Abs, I SGB lV in Höhe von e,500 Euro. Die Ag

ruhrte in ihrem Bescheid die aus ihrer Sicht f0r und gegen eine abhängige B.sdläftigung

aes x"rmlführenden Grrinde auf und kam in der Gesämtabwägung zu dem

Ergebnis des Vorliegens einer abhängigen Böschäftigung. Die Ag veruies auf das Fehlen

schrifrlicfier Verträge, der Nichtvereinbarung von Konventionalstrafen und der tsezahlung

auf Stundenbasis. Es liönne kein kalkulierter,,Unternehmerlohn" festgestellt weden. Zu

den Tätigkeiten Belbet'yvurde auf Ausführungen von Herm ! gegenüber dem

HZA Bezug genommen. Daraue wurde auf eine Eingliederung von Henrf in die

betriebliche Organisati,)n der vom Ast behieben€n Firma geschlossen, insbe€ondere auf

ein€ Zusammenarbeit mit Beschäftigten des Ast in dessen Firma. Ein weserfiliches Unter-

nehmenislko wurde von der Ag vemeint und dariuf verwies€n, oass x.r.!t*,e-
sentlich seine Arbeitsleistung veMertet hatte. Die Ag veMies äuch auf den Umstand,

dass für den Zeitraum vom Mäz 2013 bis April 2014 eine Ger €rbeuntersagung bestan-

dän het. lm Rahmen der Gcsamteb\,vägung kem die Ag zu dem Ergcbnis, dass vor die-

sem Hintcrgrund der Umst.nd des bis Juni 2013 zulässig betriebenen Ge$€öes, die Mit-

gliedsohafi in der Verwaltungsberußgenossenschaft, die Werbung und des Bestehen von

gewerblicfi genutsten Räumen zuruckzutrc(en hat. Oie Ag stellte fest, dass nerf
I in der tUr aie Ast ausgeübten Tätigkeit der Versichorungspflicht nach S 5 Abs. I Nr.

1 Fürfies Buch Sozialgesebbuch (SGB V), S 20 Abs. 1 Nr. '1 Etftcs Bucfr Sozialgesetz-

buch (SGB Xl) und näch $ 1 Sätz 1 Nr. 1 Sechstes Buch Sozialgesetsbuch (SGB Vl) so-

wie gem. S 25 Abs. 'l DrittEs Buch SozialgeseEbucfr (SGB lll) nach dem Rechl d6r Ar-

beitsförderung unterlag. Aus den von der Ast an ttenn!äusgezehlten Nettö-

rechnungsbeträgen wuden Sozialversi€ficrungsbciträge zu den v. g. Zureigen der Sozial-

versicherung nachberechnet.
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Am 11.05.2015 ging bei Gerit*rt der Antrag auf vorläufigen Rechtsscfrutz ein_

Der Ast geht dävon aus, dass nc"f rur sie setbständig lälig wurde und dah€r

emsthafle Zweifel an der Rechtmäßrgkeit des Bescheides vom 13.04.2015 bestehan. $ie
venveist darauf, dass bei Beginn der Tätigkeiten äb Januar 20,|2 von Herm Kircimeier ein

eingetragenes Gorerbe betrieben wurde, er selbsl Mitglied der Verwaltungsbenrfsgenos-

senschafi sei und zur Einkommenssteuer veranlegt wurde. Er habe Werbung für sich ge,

mechq eine eigene B$riebsstätte gehabt und sei neben dem Ast noch fur weiter€ Auf-

traggeber tätig geworden- Es hätten keine Entgeltfortzahlungs- und Urlaubsansprüche

b€standen. Die Sfundenvergütung habe mit 26 Euro deutlich höher gelegen als die Verg{I-

tung der featangestelllen Mitärbeiter mit etura 12 Euro. Auch nabe Hen J Oem

Inhaber der Ast eine Fteistellungsbescheinigung nach g 13b USIG vorgelegt. ln der \t€r-

tenden Gesamtscheu würden die Mehzahl und vor allem die aus8chläggebenden Bewer-

tungskriterien für eine $glbsländige Tätigkeit spreohen. Die sofortige Vollziehung des Bei-

tmgsbescheides würde fOr den Ast das emsthafte Risiko einer Insolvenz mit sich bringen.

Es wird in diesem Zusarmmenhang ein Jahresabschluss zum 31.12.2013 und eine be-

triebswirtschafllidle Arrs/vertung vorgelegt.

D6r Ast beentregt:

1. Die aufschiebende Wrkung des Widerspruchs des Asit vom 22.(X.2015 gegen den

Bescheid der AJ vom 13.04.20'| 5 wird angeordnel.

2. Dre Ag trägt die Kosten dc6 Verfahrcns.

Oie Ag beantragt,

den Antrag auf Ausseaung der Vollziehung der Beitragsforderung in Höhe vom

45.882,,|5 Euro einschließlich Säumniszuschläge zurückzuweisen.

Dc Ag ist dcr Aufiassung, dass Zweifel an der Rechtmäßigkelt des Beitregsbescheides

nicht bestehcn. Die Vollziehung eines rechtmäßigen Bescfieldes stelle keine unzumutbare

Härtedar.DerAsthabedeneenriterfzUmscheinaufse|bständige|
Besis beschäftigt. Neue wesentliche Erkenntnisse, die zu einer Anderung der Rechtsauf-

fassung ftthrcn könnten, wiliden sich für die Ag insgesemt nicht ergeben. Der Vortrag des

Prozessbevollmächligten d€ Ast s€i nicht geeignet, efiebliche Zw€ifel an der Recfitmä-

ßlgkeit des Bescheides, zu necken.
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Zur weiteren Ergänzur'g des Sech- und Streitstandcs wird auf den Inhalt der beigezoge-

nen Akten der Ag und auf drn Inhalt der GcrichtsaKe B€zug genommen,

Der zum sachlioh und r5rüich zuständigen Sozialgericht Regensburg gestgllte Anhäg auf

vorläufigcn Rechtssch tr ist zulässig (S 86b Abs. 1 SaE 1 Nr. 2, Abs. 2 i. V. m. S 51 Abs.

1 Sats 1 Soziegerichh€es€& - SGG).

Der Antrag konnte auch schon nech Erlass des Ausgangsbescheides gestellt werden (vgl.

S 86b Abs. 3 SGG). Der Antrag hat aucfr Erfolg.

Gemäß g 86bAbs. 1 Sats 1 Nr. 2 i. V. m. S EGa Abs. 2 Nr. 1 SGG kann das Gericht zur

Hauptsache auf Antmg durch Beschluss die AusseEung der Volhiehung anordnen. Die

{g hat den angefochtenen Bescheid vom 13,04.2015 erlassen, d€r auf der Giundlage von

$ 28 p Viortes Buch Scrzialgesetrbuch (SGB lV) i. V. m. S 2 Abs. 2 schwerzArbc erging.

Dab€i handelt es sich um ein€ Entscheidung nech $ 86ä Abs. 2 Nr, 1 SGG.

Bei der Prüfung, ob eirre Anordnung zu erlassen isl, ist eine Interessenabwägung zwi-

schen dem Suspensionsinter€ssa des Ast und dem öffentlichen Vollzugsinteresse vozu-

nehmen. Es ist auf die Regelung in $ 86e Abs. 3 SaE 2 SGG zur0ckzugreifen, wonachr

die AusseEung nur dann effolgen soll, w€nn emstliche Zweifel rn der Reöhtsmäßigkeit

des angegrifienen Ven{altungsaKös beslehen oder wenn die Vollziehung f0r den Abga'

ben- oder Kostenpflicfrtigen eine unbillige, nicht durch übemiegende öftentlichc Intcrus'

sen gebotene Härte zur Folge hätte. S 66a Ab$. 3 Satz 2 SGG onthält einen speziellen

Mäßstab für die mdeli'gllen Voraus36tzungen einer AßseEung3entscheidung for Bei-

tragspfichtige. Mit der Regelung wird vom Ge€etegeber ein Ausgleich fÜrden gesetzlich

engeordneten Ausschluss der eufschiebenden Wirkung ge6chäffen. Die erforderliche Ab'

wägung setzt els notwendiges Elffient die Prüfung der Moglichkeit des Erfolges in der

Hauptscche voftlus. Fiir eine Anordnung muss zumindest der Hauptsacherfolg möglich

ersoheinen.

il.
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In einem Fall wie dem vorliegenden, in dem mit dem (angefochtenen) Eeitragsbescheid

Nachforderungen von Gesambozialversicfierungsbeiträgen in bestimmter Höhe g€tt€tld

gemaoht weden, id diese Beurleilung im Hinblick auf die konket gcltcnd gemachte Bei-

tragsschuld vorzunehnren.

Die Nachforderung der Gesamtsozialversicherungsbeiträge - und der damit im Zusam-

menhang stehenden Säumniszuschläge - mit Bescheid vom 13.04.2015 gründet auf der

Annahme des Bestehens einee Beechäftigungsverhältnissen mit nerm J, oas

vom Asl nictrt zur Sozialversicf|erung angemeldet urorden rvar. Somit setzt die Nachford+

rung der Beiträge die Feststeltung der abhängigen Beschäffigung von Herrn f
Ast in der Zeit vom 01.01.2012 bis 28.02.2014 voraus. Dabei hatte die

Ag vor Erlass des BesDheides vom 13.04.2015 die hierfür notwcndigen Tatsechenfeststel-

lungen zu treffen. Es gilt der Untersuchungsgrundsets gem. $ 20 SGB X. Die Ag hatte

ihrer Enlscheklung die Feststallungen des HZA Regen3burg zu Grunde gelegt.

Die Ag nimmt an, 0"". ua nu- lin dessen aßgetlbten Tätigkeiten für den Asl

in allen Zweigen der S,rzialversieherung Versichcrungspflicht bestand, elso in der geserts-

lichen Rentenversicherung (S I Satr 1 Nr. 'l des Sechsten Buches Soziälg$e{zbuch -

Gesetzliche Rentenveßiöhorung), der gcsGtzlichen Krenkenvelsichelung ($ 5 Abs. 1 Nr. 1

des Fünfien Buches SrtzialgcseEbucfr - Gese&liChe Krankenversicherung), der sozialen

Pflcgevffe icherune (S 20 Abs. 1 Satz I Nr, 1 Elftes Buch Sozlalgeseebucft) und nach

dem Recht der Afbeihfördefung ($ 25 Abs. 1 des Driften Buches sozialgesecbuch - Ar-

beRsförderung).

cem. S 7 Abs. 1 SaE 1 Mertes Buch Sozialgeseabuch (SGB lV) ist B6chäftigung die

nichtselbsEtändige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Eine Beschäftigung in

diesem sinne s€tzt voraus, dass der fubeitnehmer vom Arbei(geber persitnlich abhängig

ist. tsei einer tseschäftl1]ung in cinem fr€mden Betrieb bt dies der Fall, wenn der Beschäf'

tigte in den Betricb eingegliedert ist und dabei einern zeit, Dauer, ort und Art der AusfütF

rung umfassenden Weisungsrecht des Arbeitgeberc unterliegt (Wl. BSG, Urteil vom

24.01.2007,A2.:B12KROl/06R,SozR4'2400S7Nr.7)VomehmlichbeiDicnstcn

höherer Art känn das lveisungsrecht des Arbeitgebers auch eingEsciränkt und zur di+

nenden Teilhabe am Arbeitsprozess verfeinert eein, $enn der veßicherte nur in dcn Ba'

trieb eingegliedert ist (vgl. BSG, Urteil vom 18'12.2001, SozR 3'2400 Nr' 20' S- 78)'
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Die selbstständEe Tätigkeit ist im Gegensatr hieau vornehmlich durch da3 eigene Unter-

nehmenisiko, da6 Vorhandensein ein€r eigcnen Bätriebsstätte, die Verfrgungsmöglichkeit

ober die eigene Aöit$krd und die im wessntlichen frei gestaltete Tätigkeit und Arbeits-

zeit gekendzeichnet. Ob jemand abhängig beschäftigt oder selbstständig tädg ist, hängt

davon ah, welohe Merlffiale übervlegen. Daher sind alle Umgtände des Falles zu berüol(-

sichtigen.

Mafuebend ist stets däs Gesemtbild der Aöeitsleistung unler Berücksichtigung der Ver-

kehrsensch.uung (vgl. BSG SozR 2200 S 1227 Nr. 8; BSG SozR +2400 $ 7 Nr. 5). Dabei

bestimmt sich das Gesamtblld näch dcn taEächlichen Verhälhissen. Zu den tatsächli-

ctrcn Verhältnis-sen zählen die rechtlich relevanten Umslände, die eine wertende Zuord-

nung zum Typus der alrhängigen Beschäfrigung erlauben. In erster Linie wid die GestaF

tung der tatsächlidren Gegebenheiten durch Vereinbarungen vorgenommen. Weichen die

Vereinbarungen allerdings von den tatsächlichen Verhältnissen äb, geben letztere den

Ausschlag (vgl. BSG SozR $2400 S 7 Nr. 18).

Die Gesamtäbwägung setzt die umfassende Ermittlung der Umstände voraus, die fUr und

gegen ein6 ebhängige Beschäftigung sprechen. lm vorliegenden Fall hat die Ag Herm

! nicrrt am Verfahren betclllgt (S 12 sGts X) und auch nicht zu den genäuen

Umständen der von ihrn venlchteten Tätigkeiten befragt. Es erfolgte lediglich ein Rückgriff

il:t",1T';::"ffi'fl il"T::Hiil;H":'""ffi :l#',J'
den AKen der Ag auch keine genauen Angaben dar{Jber, in welchen der streitbefengenen

Zeiträumen seitens des HermlTätigke$ten für andere Autraggcber ausgeführt

wurden und wes der GegenEtand di€ser Aufträge von Dritten war. Dic Ag het es mangels

eigener Ermiftlungen äuch dahin st€fren lessen, äb wänn tür den Ganeöebetrieb Teile

des erqemieteten Hauses zur Verfilgung slanden.

Bezüglich der vericfiteten Tätigkeiten geht die Ag nicht ins Einzelnc. Däs wär€ aber not-

wendig, da sie letztlich von einer organisatorischen Eingli€derung in den Betrieb des Ast

ausgeht. Das setzt aber die Kenntnis voraus, däss für di6 Arbeiten vor ort die Anur$en-

heit von beschäftigten Arb€itnehmem des Ast no(wcndig macfrten und ein arbeißteiligös

Zusammenwirken von Herm fmit Uieeen Afteitnehmern erfolgte. Den bislang

vorliegenden - allerdings sehr allgcmein gehältenen - Angeben oes nennf 9e-

genüber d6m HZA kann dies nicht entnommen werden.
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Die Unterscheidung anrischen den einzelnen Einsatzorten ist bedeutsäm, weil näch Anga-

ben des Herm f bei eusu/ärtigen Einsätren äuch die Anmietung eines Zimmers

erforderlich wurde, da$s er selbsi bezahlt hat. Hinzu kommt, dass wiederum Umstände In

die Gesamtabwägung einge{ossen eind, ohne dass därgelegt wurde, warum sie zu be-

rucksichtigen waren. So wird im Bescheid heworgehoben, dess eine Geweöeunterca-

gung bestand (Besoheid des tanUratsamtes f vom 28.03.2013). Es wird aber

nicht auegefuhrt, warum die Gewtsrbeuntersägung ontsch€idend für die Abgrenzung ali-
schen .bhängiger und selbständiger Tätigkeit s€in soll. Die an den selbsülndigen Gelr'rer-

belruibenden gerichtete Untersagung hät eine gänz ändere ZielseEung, die nicht im Zu-

sammenhang mit dcn ,qb$,ägungskritericn in der hier zu cntschcidonden Frage des Vor.

liegens einer abhängigen oder selbständigen Tätigkeit steht.

Vor digsem Hintergrund hält die vorgenommene Oesamtabwägung der summerischen

Prüfung nicht Ständ. Hinzu kommt, dass die Begrundung für die Erhebung von Säumnis-

zuschlägen erhcblichcn Zwcifäln bcgegnet. Alleinc der Umstand, dess dcr Ast den WGE

des Antragsverfehrens nicht gewähh hat, rechtfertigt nicht die Annahme, dass keine un-

verschuldete unkennbris von der Beitragspflicht und in diesern zusammenhang von einer

abhängig€r'l Besdlältigung vorliegt. In diesem Zusammenhang ist auf die Umstände zu

verweisen, dlc auch nadl Aufrassung der Ag ftlr elne sclbständigc Tätigkeit gesprochcn

heben.

Da die Ag im Rahmen des Wlerspruchsverfahrens weitere Ermittlungcn vomchmen l(ann

und daher auoh noch eine umfassende GesamtabMrägung crfolgen kann, wird die Anord-

nung der art3chiebcnden Wiltung gcgen dcn Bcscheid vom 13.04.2015 auf die Dauer

des \lVkierspruchsverfahreng begrenzt.

Es kann im Hinblick auf die vorstehenden Ausführungen offen bleiben, ob im vorliegenden

Fall deruber hineus von einer unbilligen Härte im Falle der Vollziehung auszugehen wäre.

Auf Grund der Z$,eifel an der Rechtmäßigkäh dcs Beschekles wird von der Noh^,endigkeit

der Anordnung von Sich6rhcitslcistungen durch den Ast in diesem Falle abgesehen.

Db Köstenentscheidurq beruht aufs 197a SGG i. V. m' S 154 Verwättungsgerichtsord'

nung (\tutGo).

Die Wertberechnung edolgt auf der Grundlage der $$ 52' 54 GerichtskostengesaE

(GKG). Bei der Anbchtung der erhobenen Beitragsforderung i€d d6r Antrag auf eine bezif-

fert6 Geldleistung g€ricfitet (S 52 Aba. 3 GKG).
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Die Nachforderung beläuft sicfi auf 45.882,15 Euro (lnkl. Säumniszuschtäge). Bei Verfäh-

ren des vortäuflgen Rochtsschuhe€ ist nicht der volle Wert zu Grunde zu legen, sondcm

1/3 hiervon, also '15.2e4,05 Euro.

-9-


